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Naiffeisenworte.
Anverzinst darf beim Kaufmann kein oder nur fo viel Geld

liegen bleiben, als er zum täglichen Verkehr nötig hat. Der Bauer,
der Handwerker, ja sogar der Taglöhncr müssen es ebenso machen.
Sie müssen auch ihren Bankier, ihre Kaste haben, in welche sie ihre
Ersparniste einlegen, von der sie den notwendigen Bedarf an Geld
jederzeit entnehmen können, nnd zwar zu einem möglichst günstigen
Zinsfuß. Sie m üs sen wenn sie mit der Zeit fortschreiten, wenn
sie nicht immer mehr zurückbleiben wollen.

F. W. Raiffeiscn 1866.

Schutz der Familie und Nredithilfe.
Der lebendige Quell, aus dem der Gesellschaft die Kräfte

zufließen, liegt in der Familie. Auch der Staat kann nur gedeihen

und gesichert sein, wenn in der Familie seine Kraft ruht, das
Familienleben gesichert ist. Nichts verfehlter als das, wenn von
gewisser Seite die Familie heute als eine überholte nnd überwundene

Einrichtung bezeichnet und behauptet wird, deren Zwecke
könnten auf andere Weise, wie genossenschaftlicher Haushalt und
Anstaltserziehung, bester gefördert werden. Aber gerade das zeigt
uns, wie der Familie Gefahren drohen, und wie wichtig es ist, die
Bedeutung der Familie und deren Schutz zum Gegenstand ernstlicher

und allseitiger Arbeit zu machen.
Diese Fragen um die Familie sind wohl in erster Linie

Fragen der Weltanschauung. Die geistige Einstellung zur Familie
hängt in weitgehendem Maße ab von der religiösen und sittli-

cben Einstellung des Menschen. Aber daneben dürfte es einem
Zweifel nicht unterliegen, daß die Erhaltung und Sanierung der
Familie eine wichtigste soziale Frage ist, die im Mittelpunkt der
christlichen Sozialreform zu stehen hat. Seit langem schon sind es
besonders die positiv christlichen Kreise und Organisationen beider
Konfessionen in der Schweiz, welche die Sorge für die Familie als
der Arzelle des Staates und der Gesellschaft sich angelegen sein
lasten, und in ihren Wirtschafts- und Sozialprogrammen in
besonderer Weise zum Ausdruck bringen.

Mit diesem w i r t s ch a f t l i ch e n S ch u tz d e r F a m i l i e

hat sich eine Studientagung befaßt, die am 21. und 22. November
1381 in Zürich abgehalten wurde und von der schweizer. Vereinigung

für Sozialpolitik im Namen einer ganzen Anzahl von
Vereinen und Verbänden eingeladen war. „Immer deutlicher zeigt es

sich", heißt es im Einladungsschreiben, „daß der Bestand der
Familie durch die Zeitverhältnisse zunehmend gefährdet wird. And
doch bedeutet eine feste wirtschaftliche Grundlage eine der wichtigsten

Voraussetzungen für die Erhaltung der Familiengemeinschaft
und die Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben." Der erste Teil
der Verhandlungen war der Familie als Erwerbs- und
Verbrauchsgemeinschaft gewidmet, mit der Aufgabe, die bestehenden
Verhältnisse zu schildern. Der zweite Teil behandelte die Pro-
bleme des wirtschaftlichen Familienschutzes, und zwar sowohl in
bezug auf Einnahmen wie auch auf Ausgaben und weitere damit
im Zusammenhang stehende Fragen. In diesem Teil wurde auch
die K r e d i t f r a g e behandelt.

„Kreditbeschaffung für k r e d i t wü r d i g e A n -
bemittelte," so lautete das Thema, über das Aniversitäts-
profcstor Dr. M a r b a ch (Bern) in sehr interessanter Weise sich
verbreitete. Die heutige Wirtschaft ist in weitgehendem Maße

eine Kreditwirtschaft. Es zeigt sich aber, daß eine ganz große
Bevölkerungsschicht von den Vorteilen der Kreditwirtschaft
ausgeschaltet ist oder ausgeschaltet erscheint. Diese Schicht setzt sich

sammen aus der Arbeiterschaft und dem untern Teile des Mittelstandes

— Klein- und Schuldcnbauern, Kleingewerbe, Kleinhandel,
aber auch kleine und mittlere Beamte. Daß diese krcditarmen

aber doch vielfach kreditwürdigen Leute von der Krcditmöglichkeit
ausgeschaltet sind, dieser Gedanke ist heute um so unerträglicher,
als jetzt bekannt geworden ist, wie leicht auch kreditunwürdige
Auslandsstellen zu schweizerischen Leihkapitalien gekommen sind.
Das Bedürfnis namentlich für Aeberbrückungskredite (Kredite zur
Bezahlung außerordentlicher Inanspruchnahme familiärer oder
geschäftlicher Natur) ist bei den genannten Bevölkcrnngsschichten
viel größer, als öffentlich bekannt ist. Gerade im Interesse des
Familicnschutzcs sollten diese Leute Kredite zur Verfügung erhalten,

diese könnten damit sehr oft von großer Not und Familienverfall

gerettet werden. Der Krcditbedürftige verfällt bei Fehlen
normaler Hilfe sonst der Pfandlcihanstalt oder dann einer jener
Winkelbanken — deren es auch heute noch gibt — die ihn
aussaugt durch Wucherzinsen und ihm eine Erholung erst recht ver-
unmöglicht. Prof. Dr. Marbach weist dann darauf hin, wie in
Amerika bei den Banken Personalkrcditabteilungen eingebaut
und darin dann das Kreditbedürfnis der kleinen Leute für kleine
Kredite mit ratenweiscn Abzahlungen der Bezüge organisiert
worden sei. Das wäre auch bei uns in der Schweiz möglich. Durch
Eröffnung bankmäßig geleiteter Personakreditabtcilungen bei
schweizer. Kreditinstituten könnten nicht nur die Chancen vieler
Familien im Wirtschaftsleben gebessert werden, von hier aus
könnte auch die Sozialfürsorge eine wesentliche Entlastung erfahren.

Durch rasche Förderung einer Krcditorganisation zu Gunsten

unbemittelter Kreditwürdiger könnten die schweizer. Banken
viel von dem Prestige wiedergewinnen, das sie zufolge unvorsichtiger

Auslandskrcditicrungen zum Teil verloren haben.
Prof. Dr. Marbach hat in seinen Ausführungen und

Anregungen vor allem städtische Verhältnisse im Auge. In der
Diskussion wurde dann auch auf die Z u st ä n d e in ländlichen
Verhältnissen und Kreisen hingewiesen. Auch auf dem
Lande ist die Naturalwirtschaft heute durch die Geldwirts h ist
weitgehend ersetzt und ist die wirtschaftliche Lage der finanziell
schwächern Bevölkcrungsschichten stark beeinflußt von der Kreditfrage

und kann durch Lösung dieser Kreditfrage eine außerordentlich
wichtige Förderung erhalten. Der Klein- und Schuldenbauer,

aber auch viele Handwerker und Gewerbetreibende benötigen den
Personalkredit zur Beschaffung des Betriebskapitals, als
Betriebskredit. Nur wenn es möglich ist, auf dem Wege der
Kreditbeschaffung die Grundlagen für die Aebernahme eines selbständigen

Betriebes zu beschaffen, kann der Aebertritt zahlreicher
Anbemittelter oder wenig Bemittelter ins Proletariat verhindert
werden, während Kreditbeschaffung für die gleichen Kreise den
allmählichen Aufstieg in den Mittelstand bedeutet. Dieser
Personalkredit muß aber auch möglich sein. Gewiß hat das Vertrauen
in die persönliche Zuverlässigkeit hin und wieder auch Krisen
erlebt. Auf der andern Seite aber wird man sagen müssen, daß
gerade heute ein Kapitalreichtum keineswegs so sicher ist, wo ganze
Vermögen mit erstaunlicher Geschwindigkeit verschwinden.
Arbeit, Intelligenz und Sparsinn stellen daher auch einen Kapitalwert

dar, und wie Bundesrat Dr. Musy erst kürzlich sich
ausdrückte, stellen sie in Zukunft mehr noch als in der Vergangenheit
den wahren Reichtum dar. And auf die Arbeitskraft und den
Arbeitswillen, auf Intelligenz und Sparsinn, auf die persönliche
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Zuverlässigkeit und Ehrenhaftigkeit des Kreditsuchenden ist beim
Personalkredit abzustellen, sowohl vom Kreditgeber wie auch von
den hinter dem Schuldner stehenden Bürgen. Das zeigt aber
auch, daß dieser Personalkredit einer ganz besondern Behandlung
bedarf.

And nun sind wir in der Schweiz in der glücklichen Lage —
und auch darauf ist an der Studientagung in Zürich hingewiesen
worden — daß die Beschaffung des Personalkrsdites „für kredit
würdige Unbemittelte" wenigstens auf dem Lande vielerorts schon
eine recht befriedigende Lösung gefunden hat durch die länd -

l i ch e n Da r l e h e n s k a s s e n nach System Raiffeisen, die sog.

Naiffeisenkassen. Die Raiffeisenkassen sind, wie die
Genossenschaften überhaupt, Kinder der Not; sind ein
Zusammenschluß der Kreditbedürftigen mit ihren besser signierten
Mitbürgern, um durch das gemeinsame Vorgehen sich Kredit zu
verschaffen. Sie sind immer nur berechnet für einen kleinen Kreis,
eine Gemeinde. Das erleichtert nicht nur die vorgeschriebene u n -

e n t g c l t l i ch e Verwaltung, sondern gibt zum vornherein
den leitenden Organen eine genaue Kenntnis über die

Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit der kreditsuchcnden

Mitglieder, denn nur an Mitglieder dürfen Darlehen abgegeben
werden. Der Personalkredit setzt die genaueste Kenntnis des

Kreditnehmers voraus, seine Solidität, seine Sparsamkeit und
Arbeitsamkeit spielen dabei eine wichtige Rolle, und im kleinen

Gcmeindekrcisc sind diese Voraussetzungen für den Pcrsonal-
kredit ohne Informationen und Kosten festgestellt, und zwar am
zuverlässigsten festgestellt. Neben der unentgeltlichen Verwaltung
besteht noch als weiterer Naiffeisengrundsatz die Bestimmung,
daß keineDivid enden verteilt werden dürfen, aller
Reingewinn in einen unteilbaren Reservefonds zu fallen hat, der dann
im Interesse der Mitglieder arbeitet. In diesen beiden Vorschriften

liegt das Geheimnis der für die Schuldner vorteilhaften Zins-
bcdingungcn. Es ist klar, daß die Ä ö h e d e r Z i n s e n gerade
beim Kredit an Unbemittelte und finanziell Schwache und heute
noch in einer Kriscnzeit eine wesentliche Rolle spielen muß. Dier
ist der Kreditnehmer überhaupt nicht in der Lage, einen hohe n

Zins zu bezahlen. Man muß ihm das Geld zu billigen
Bedingungen abgeben können, wenn man ihm ermöglichen will, sich

aufzuarbeiten. Damit im engsten Zusammenhang besteht die

Anordnung, daß die Darlehen nur an kreditfähige und kreditwürdige
Mitglieder abgegeben werden und daß die Zweckbestimmung des

Kredites im Gesuche auch anzugeben ist, und serner, daß bei

jedem Pcrsonalkredit die Art und Weise und die Zeit der
Rückzahlung, durch ratenweise Amortisationen, angepaßt
an die Leistungsfähigkeit des Schuldners, immer zum voraus zu
vereinbaren sind. Man will den Schuldner damit auch erziehen,

man will ihn mit dem Kredit nicht in Schulden hineinbringen,
sondern man will ihm aus den Schulden heraushelfen. Schon F. W.
Raiffeisen sagte von seinen Darlehenskassen, sie seien nicht allein
Geldinstitute, sie sollen auch erzieherisch auf ihre Mitglieder
einwirken.

Wenn die über 540 heute in der Schweiz bestehenden ländlichen

Darlehenskassen mit nahezu 50,000 Mitgliedern denselben

alljährlich über 1 Million Franken durch Zinsverbilligung
ersparen, so bleibt dieses Geld in den Taschen der Mitglieder,
die sich ausschließlich aus dem ländlichen Mittelstand rekrutieren

und zu denen auch zahlreiche Leute gehören, die wir mehr
oder weniger zu den Anbemittelten rechnen müssen. Wo die

Naiffeisenkassen bisher Eingang gesunden, haben sie auch vielen

finanziell schwachen Mitgliedern es ermöglicht, dank einer
vorteilhaften und auf ihre Verhältnisse angepaßten Kreditgelegenheit,

sich aus der Scholle und in ihrem Betriebe zu halten; durch

dieselben wurden sie in ihrem Existenzkampf unterstützt und in
ihrem Aufstieg gefördert. Es handelt sich bei den Naiffeisenkassen

ihrem innern Wesen nach nicht um eigentliche Banken,
sondern um gemeinnützige, auf genossenschaftlicher Grundlage aufgebaute

Selbsthilfe-Organisationen. And die größte Wohltat, die

man einem Menschen erweisen kann, ist die Äilfe zur Selbsthilfe.
Das ist praktischer Familienschutz, unbedingt notwendige
wirtschaftliche Grundlage als Voraussehung für die Erhaltung der

Familien, eine feste Stütze auch für Wirtschaft, Gesellschaft und

Staat! Dr. St.

Gm objektiver Negierungsentscheid.
Der „Raiffeisenbote" hat im Verlaufe der Jahre wiederholt

Veranlassung gehabt, Regierungsentschcide zu kritisieren, denen
nach seiner Auffassung eine streng sachliche Begründung fehlte.
Um so mehr freut es ihn heute, von einem Beschlusse Kenntnis geben

zu können, der auf keinerlei Voreingenommenheit gegenüber den

Naiffeisenkassen schließen läßt und daneben zeigt, daß nicht nur
Mißtrauen gegenüber den Behörden, sondern auch Vertrauen in die

Behörden gerechtfertigt ist. Im vorliegenden Falle Handell es sich

um einen Rckursentscheid der Regierung des Kantons
Glarus gegenüber der D a r l e h e n s k a s s e Näfels in
Sachen Erteilung der Sparkassakonzession.

Im Vorwinter 1929 schlössen sich 35 Mitglieder zur Darlehenskasse

Näfels und damit zur ersten Raiffeisenkasse im Kanton Glarus
zusammen. Glarus gehört zu denjenigen Kantonen, welche im Jahre
1912 beim Inkrafttreten des schweizerischen Zivilgesetzbuches von
dem im Schlußtitcl 57 eingeräumten Recht Gebrauch machten, den

Sparkassabetrieb an eine regierungsrätliche Bewilligung zu knüpfen
und eine besondere gesetzliche Sicherstellung für die Spareinlagen zu

verlangen. Zu diesem Zwecke wurde im Einführungsgesetz zum

ZGB folgender Art. 231 aufgenommen:

„Zur Sicherung der Spcircinlcigcn bei solchen Kassen, sür deren Verpflichtung

weder Kanton noch Gemeinden hastbar sind, besteht an deren Aktiven von
Gesetzes wegen ein Pfandrecht in folgendem timsang:

!>) Als Spareinlagen gelten alle Einlagen auf Sparbüchlcin, Spar- oder

Einlagchcstc, die in ein- oder mehrmaliger Einlage im ganzen die Summe
von -lvW Fr. nicht übersteigen.

b) Von dem Pfandrecht werden die Wcrttitel (Grundpfandtilel, Obliga¬
tionen, Schuldscheine) ergriffen, die von den Sparkassen in
besondere Verwaltung und Verwahrung gcno m-

me n w c r dcn müssen.
Diese Wcrttitcldcckung mutz unter Berücksichtigung der vorhandenen Garantien

und Reserven jederzeit in einer Höhe gehalten werden, die den Sparguthaben

hinreichende Sicherheit darbietet.

Das Vorhandensein und die Vollständigkeit dieser Deckung der Sparguthaben

unterliegt der staatlichen Kontrolle.

Der Regicrungsrat erläßt über die Organisation und Ausführung dieser

Kontrolle die nötigen Verfügungen und ist berechtigt, Sparkasten und ähnliche

Institute oder Geschäfte mit Spargcldvcrkchr, die diesen Bestimmungen nicht

Genüge leisten, das Recht zur Annahme der Spargeldcr zu entziehen."

Gestützt auf diesen Paragraphen und nachdem eine regierungsrätliche

Spezialkomnussion einen entsprechenden Entwurf erstellt

hatte, erließ der Regierungsrat unterm 4. Januar 1912 eine Spar-
kassavcrordnung, die u. a. folgenden Passus enthielt:

„Inhaber von Fabriksparkassen, sowie auch diejenigen öffentlichen

Sparkassen, für welche keine unbeschränkte Garantie des

Kantons oder der Gemeinden besteht, haben für den vollen Betrag
der Einlagen bei der Glarner Kantonalbank gute Wertschriftcn

zu deponieren."
Als nun die Darlehenskasse Näfels im Dezember 1929 die

Bewilligung zum Sparkassabetrieb nachsuchte, erklärte der Regicrungsrat,

nur unter der Voraussetzung entsprechen zu wollen, daß die

Kasse Wertschriften im Betrage von 50,000 Fr. bei der Direktion
des Innern deponiere. Wie keine neue Raiffeisenkasse, so war auch

diejenige von Näfels natürlich nicht mit 50,000 Fr. Wertschriften

„auf die Welt gekommen" und wandte sich, in die Unmöglichkeit
versetzt, die gestellte Bedingung zu erfüllen, an den Verband. Dieser
intervenierte schriftlich und mündlich bei der Direktion des Innern und

machte auf den Widerspruch zwischen Gesetz und Verordnung
aufmerksam und erklärte sich bereit, bis zum Zeitpunkt, wo die Kassen

durch eigene Werttttel die gesetzliche Deckung leisten könne, schriftliche

Garantie für die Spareinlagen der Kasse übernehmen zu wollen.

Die Regierung zog hierauf ihren ersten Bescheid in
Wiedererwägung und gestattete die Aufnahme des Sparkassabetriebes auf

Zusehen hin, ohne aber grundsätzlich auf das Titeldepot zu verzichten.

Gleichzeitig übernahm der Verband die im EG ebenfalls vorgesehene

Kontrvllausgabe. Im Frühjahr 1931 erstattete der Verband der

Direktion des Innern Bericht über die vorgenommene Kontrolle und

stellte insbesondere fest, daß die Kasse in allen Teilen den g e s e tz -

lichen Sparkassabestinunungen Genüge leiste. Damit gab sich

aber der Departementsvorsteher nicht zufrieden, sondern verlangte,

für den vollen Betrag der Spareinlagen von Fr. 42,849 Wert-
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schriftenhinterlage bei der Giarner Kantonalbank. Er glaubte sich I

zu dieser Forderung offenbar um so mehr berechtigt, als andere seit >

19l2 entstandene Spartajsadelriebe (so auch Filialen von
Großbanken) sich nie geweigert hatten, die zu Unrecht verlangte Titel--
deckung zu leisten. Ueberrascht von der neuerlichen Forderung
wandte sich die Kasse wiederum an den Verband. Ohne fast sämtliche

Hinterlagen und Schuldscheine herauszugeben, war es ihr
unmöglich, dem Gesuche zu entsprechen, und es entstand die Frage, ob

die Kasse unter diesen Umständen den Betrieb überhaupt fortsetzen
könne. Eine neue Eingabe des Verbandes an das Departement des

Innern blieb erfolglos und es war nur noch der Nekurswcg an den

Gesamtregierungsrat und im Falle eines negativen Entscheides ein
evtl. in Aussicht genommener staatsrechtlicher Rekurs an das
Bundesgericht offen.

In einer längeren Rekurseingabe setzte der Verband die Sachlage

nochmals auseinander, best ritt iür die Darlehenskasse Näfels
die Möglichkeit, der regierungsrätlicben Forderung entsprechen zu
können, und verlangte Aufhebung der Verfügung der Direktion des

Innern. Zu diesem Zwecke wurde u. a. folgendes ausgeführt:
t. Art. 231 des EG erwähnt m lit. t>, daß für die Spczialdcckung der Spcir-

gelder, Grundpfandtitel, Obligationen und Schuldscheine in Betracht
kommen, die von den Kasten s c l b st in besondere Verwaltung u.
Verwahrung genommen werden müssen; die weiter gehende Forderung in
der rcgierungsrätlichen Verordnung vom 4. Januar 1912 geht über
den Gesetzestext hinaus.

2. Dw Darlehenskasse Näfels hat die Zweckbestimmung, die gesammelten
Gelder zu benähen, um die Kredltbcdürfnissc ihrer Mitglieder in der cgcnen
Gemeinde zu möglichst vorteilhaften Bedingungen zu befriedigen. Sie kann

deshalb die fremden Mittel nicht zu Wertschristenkäusen verwenden, sondern

muh sie aus Grundpsand- und andere Darlehen ausleihcn. Diese Konti
ersahren durch Rückzahlungen und Ncuzugängc öfters Mutationen, sodass es

höchst umständlich wäre, wenn die Kaste ihre Titel nicht selbst verwalten
und aufbewahren könnte.

3. Soll die Kaste sich nicht selbst ausgeben so ist es ihr auch aus Gründen des

Geschäftsgeheimnisses unmöglich, den größten Teil des Hinterlagcndossicrs
einem andern Geldinstitut auszulicscrn.

Die glarnerische Regierung beauftragte hierauf den Stellvertreter

der Direktion des Innern, Dr. R. Gallati, mit der Prüfung
der Beschwerde. Auf Grund eines einläßlichen Gutachtens kam

derselbe dazu, der Regierung Gutheißung des
Rekursbegehrens zu empfehlen, in welchem Sinne dann auch der

Gesamtregierungsrat unterm 3. Juni 1l)31 Beschluß faßte. Gleichzeitig

wurde auch die Wiedererwägung der Verordnungsvorschrift
vom 4. Januar 1912 beschlossen und eine Kommission bestellt, welche

einen dem Gesetz entsprechenden Entwurf auszuarbeiten hat.

In der Begründung zur Beschwerdegutheißung führte Negie-
rungsrat G. u. a. aus:

„Dcr angefochtene Entschluß des Regicrungsratcs vom 4. Januar 1912.
wonach diele Werttitel der Glarner Kantonalbank zur Aufbewahrung übergeben
werden mästen, kann unseres Erachtens in zweisacher Richtung nicht ausrecht
erhallen werden. Einmal hat der Regierungsrat mit diesem Beschluß seine

Kompetenzen überschritten. Schlußtitcl 57 des ZGB schreibt vor, daß
solche Bestimmungen nur auf dem Wege der Gesetzgebung und unter Gcnch-
wigungsvorbehalt des Bundesrates erlassen werden dürfen. Nach unserer
Verfassung übt die gesetzgebende Gewalt die Landsgcmeinde aus, der Regicrungsrat
ist nur Vollziehungsbehörde Die angefochtene Vorschrift hätte demnach durch
die Landsgemcinde ertasten und vom Bundesrat genehmigt werden müssen, was
beides nicht geschehen ist. Ein Beschluß einer Verwaltungsbehörde, dcr im
Widerspruch steht zu einer vom zuständigen Gesetzgeber erlassenen Bestimmung,
muß von oornehcrein nach allgemeinen Rechtsrcgcln als ungültig erklärt werden.

Die regicrungsrätliche Vorschrift der Deponierung der Mertschristcn bei dcr
Glarner Kantonalbank widerspricht auch dem eigentlichen Charakter des gcsetz-

lichen Pfandrechtes, wie es in Art. S7 des Schlußtitcls zum ZGB umschrieben
ist. indem das gesetzliche Pfandrecht gerade vom Ersordernis der Bcsitzüberlra-
gung ausdrücklich bcsreit erklärt wird, während der Regierungsrat diese
Besitzübertragung verlangt."

Nach Durchfchreitung eines ziemlich dornenvollen Weges, wobei

eine fast 20 Jahre bestandene und applizierte Verordnung
durchbrochen werden mußte, konnte die Darlehenskasse Näfels endlich die

gefeßesmäßige Konzession zum Sparbetrieb erhalten. Erfreulich bei
diesem Ausgang aber ist. daß die Regierung sich nicht scheute, einen
von ihr begangenen Irrtum ausfluchtslos zu korrigieren. Sie bat
sich damit auf den dauernd einzig haltbaren Weg strengen
Rechtsempfindens gestellt und ihr Ansehen nur gestärkt. Möchten auch
andere Behörden ebenso sachlich urteilen und ihr Prestige erhöhen!

Stille Freuden.
Kannst du kein Paradies durchschreiten.
Schaff' dir ein Glück aus Kleinigkeiten.

(Plauderei eines Kassiers.)

Bei der Gründung unserer Naiffeisenkafse schien nicht eitel
Freude auf das Geburtstagskind. Am die Wiege standen gegen
zehn andere und lebcnscrssahrcnere Geschwister — Lokalbanken,
Agenturen, Einnehmereien —, die den neuen Ankömmling mit
schiefen Augen voller Mistgunst ansahen. Man wollte das neue
Kind sofort nicht ganz gesund erklären, schob ihm eine alltägliche
Krankheit unter die kleine Decke: die garstige Politik. Aber das
liebe Kind war gar nicht von diesem Fieber befallen. Schon in
der konstituierenden Sitzung, sagen wir beim Geburts- oder
Taufschmaus, da gab man's zu Protokoll, dast dieses neue Ding nur
dieser alten Krankheit nichts zu tun habe. And das liebe Kind
wuchs bei gesunder Kost gut auf. Leute von re hts und links
brachten ihre Sparbatzcn dem jungen Geschöpf, Gelder von drei
religiösen Bekcnntnissnc flössen ihm zu. Das Kind gedieh, wuchs
von Jahr zu Jahr. Die Männer, die es aus der Taufe gehoben,
erleben bei jeder Zusammenkunft eine stille Freude an d: n e.n-
porsprosscuden „Göttikind". —

„Ams Geld, da wird geläutet und geschellt", so hat mein Vater

bei Gelegenheit gesagt. Ansere Mannen vom Vorstand der
Darlehcnskaste treten im Jahre 7—8 Mal zusammen. Der Weg
ist nicht für alle Herren nah; jeder trachtet aber, dast er ko.n nen
kann. Wir sind meistens vollzählig beieinander. Man erlebt
gegenseitig stille Freuden, wenn selbst im strengen Heuet die
Vorstandsmitglieder alle den unbezahlten Weg zur gemeinsamen und
idealen Arbeit finden. Anbezahlt eine Arbeit verrichten, das ist
in der heutigen Zeit doppelt hoch anzurechnen. Wahrlich, die
Chargierten einer Naiffeisenkafse sind keine — Tantiemenjägerl

Ein Mann aus.dem Dorfe bezog seine Gelder für einen Neubau

beim Herrn Bankdirektor der Residenz. Er war ein
Schulkamerad zu ihm. Die Freundschaft vermochte dies, trotzdem sonst
in Geldsachen die Freundschaft und die Gemütlichkeit gewöhnlich
aufhört. And dcr gute Mann erklärte mir einmal, dast er trotz
dcr Freundschaft seine Darlehen recht hoch verzinsen müsse. Ich
erklärte ihm: „Sie kämen bei uns um 1st bis VsF besser weg."
Nach drei Tagen treffe ich diesen Herrn per Zufall in der Stadt.
Er lädt mich zu einer Flasche ein. „Ich must Ihnen recht dankbar

sein, denn als ich gestern meinem befreundeten Bankdirektor
von Ihrer Offerte sprach, da reduzierte er mir sofort den Zinsfuß
meiner Darlehen um ein halbes Prozent." Mit diesen Worten
trank dcr Mann aus dem Dorfe auf mein Wohl. — Eine stille
Freude, auch wenn unser Geschäft kein Geschäft gemacht.

Späte Abendstunde. Die Hausklingcl geht. Ein junger
Herr wünscht mich zu sprechen. Er kommt aus dcr Stadt, die keine
Naiffeisenkafse hat. Als Hotelangestellter hat er in freier Zeit
den „Naiffcisenboten" etwas studiert; seine Verwandten auf dem
Lande sind Mitglieder von Darlehenskassen. Der junge Arbeiter

macht eine Spareinlage und bittet, daß man ihn auch als
Mitglied unserer Kasse aufnehme, denn er freue sich jetzt schon,
einer Generalversammlung einer Kasse beizuwohnen, die auf
solche Grundsätze aufgebaut. — And glauben Sie nicht, dast ich
an jenem Abend mit einer stillen Freude zur Ruhe gegangen?

Ein Kassamitglied im nächsten Weiler draußen ist als Bauer
voll Arbeitseifer bekannt. Sein Verkehr mit der Kasse ist recht
vorbildlich. Aber eines tut er nicht gern: er scheut die Arbeit mit
der Feder. Nicht, dast er das nicht könnte. „Schreiben Sie mir
noch dieses oder jenes Gesuch schnell", das kommt öfters als Bitte
bei einem Kassabesuch vor. So eine kleine Bereitwilligkeit, die
macht man ja gern, auch wenn keine Tarife in Anschlag kommen.

An einem Herbstnachmittag hält ein Fuhrwerk vor meinem
Hause. Einige Harasscn Tafelobst werden abgeladen. Die Fracht
war von diesem Bauern, dem ich einige Dienste tat. Eine stille
Freude wiederum.

And solch stille Freuden, solch stille Glttcksstunden bringt der
Alltag in die bescheidene Stube eines Kassiers der Naiffeisenkafse.

Ob das „Paradies" eines Grostbankicrs dieses frohe
Glück an kleinen Dingen auch kennt? — Schaffen wir uns daher
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öfters solch stille Glücksstunden in bescheidenen Verhältnissen.
Nur wenn du dir Glück zu verschaffen weißt, wirst du in jeder
Lebensform auch zu deinem Glück gelangen. Stilles Glück findet
nur seinen Einzug über die Brücke der Güte. Darum schreibt die
Dichterin Sr. Angela in einem „Wunsch":

Ich möchte tausend Sternlein euch entzünden,
Mit liebevoller, mütterlicher Hand,
Dem tiefsten Sehnen goldne Brücken bauen
Zu einem ewigschönen Heimatland!

I. E.

^entralschweizerischer Nnterverband.
Der rührige llnterverband der zentralschweizerischen Naiff-

eisenkassen hielt seine Hcrbsttagung am 26. November im Hotel
„Anion" in Luzern ab. Der Vormittag war der Instruktion der

kassiere gewidmet, während auf den Nachmittag die allgemeine
Versammlung der Delegierten anberaumt war.

Präsident Käli n, Lehrer in Buochs, konnte am Vormittag
eine stattliche Zakhvon Kassieren begrüßen, denen Vcrbandsrevi-
sor B ü ch e l e r die Neuerungen der jüngst erschienenen Buchhal-
tungsanlcitung erläuterte; anschließend waltete eine eifrige
Diskussion, die hauptsächlich von den Herren Secberger, Malters,
Isenegger, Rothenburg, und Müller, Kriens, benützt wurde. Das
weitere Referat über Äbschlußtcchnik und Fehlersuchen wurde
der vorgerückten Zeit wegen auf den Nachmittag verschoben.
Revisor Bücheler brachte dann am Nachmittag in anschaulicher Weise
dieses Thema zur Behandlung und schilderte, wie man am
zweckmäßigsten den verschiedenen Tücken der Buchungsfehler auf den

Leib rückt. Hauptsache ist dabei planmäßiges Vorgehen und
Fertigmachen einer Kontengruppe nach der andern.

Die Haupttagung für die Delegierten, die in erfreulicher Zahl
eingerückt waren, wurde anschließend vom Vorsitzenden eröffnet.
Er begrüßte insbesondere den Präsidenten des Aufsichtsrates des

schweizerischen Verbandes, Herrn Oberrichter Dr. S ta del-
m a n n. Aktuar Lehrer Baumeler, Buttisholz, verlas hierauf das

vortrefflich abgefaßte Protokoll der Frühjahrstagung, das

einmütig genehmigt wurde.
Als neues Mitglied des Anterverbandes konnte die Kasse

R eußb ü h l ausgenommen werden. Möge sie sich im Kranze
der zentralschwcizerischen Kassen ebenfalls kräftig entwickeln!

Bankenkon trolleundRaiffeisenkassen
bildete das Thema des Referates von Verbandsrevisor Bern-
h a r t. Neutrale fachmännische Kontrolle ist für jedes Geldinstitut

eine Notwendigkeit. Es ist wünschenswert, daß der Staat
nach dieser Richtung Vorschriften aufstellt, dagegen sollen die

Revisionen nicht durch ihn selbst, sondern durch unabhängige
Treuhandstellen oder Revisionsverbände vorgenommen werden. Der
Referent betonte, daß Verband und Kassen der staatlichen Aufsteht

über das Sparkassenwesen gemäß Art. 57 der
Einführungsbestimmungen zum ZGB sympathisch gegenüberstehen. Bisher
haben 15 Kantone solche Bestimmungen erlassen. In 4 Kantonen
wird die Verbandsrevision als staatliche Inspektion anerkannt.
Ein luzernisches Sparkassagesetz kann von den Raiffeisenkassen

nur begrüßt werden. Aebergehend zum Revisionssystem der

Darlehenskassen schilderte er vorab die Wichtigkeit der statutarischen
Bestimmungen über den beschränkten Geschäftskreis und die nur
an ortsansäßige Mitglieder zulässige Darlehens- und Kreditgewährung

gegen vollwertige Sicherstellung, die also Spekulationen
und Blanko-Kredite ausschließt. Diese Bestimmungen vorab
sichern eine einfache und übersichtliche Geschäftsführung. Von
Bedeutung ist auch die Vermeidung des Wechselverkshrs und die

Vorschrift, den gesamten Bankverkehr mit der Zentralkasse zu
unterhalten. Dadurch würden ausfällige Geschäfte bekannt, und

man wäre in der Regel beizeiten in der Lage, größere, statutenwidrige

Unternehmungen abzubremsen.
Als örtliche Kontrollinstanzen wirken bei unsern Raiffeisenkassen

Vorstand und Aufsichtsrat. Von Vorteil ist dabei das
einfache, übersichtliche Buchhaltungssystem. Als übergeordnete
Revisionsinstanz wirkt sodann der Verband, der durch seine Revisoren

periodische und gründliche Geschäftsprüfungen durchführt.
Zieht man die Gesamtheit der Kontrollen bei unseren Naifseisen-

I lassen in Betracht, so darf man sagen, das Kontrollsystem halte
I strengen Anforderungen stand. Wenn die Raiffeiftnbewegung

erfreulicherweise andauernd gute Fortschritte mache, so sei dies
den gesunden und soliden Grundsätzen zu verdanken, aus denen die
Raiffeisenkassen und der Verband sich aufbauen.

In der anschließenden Diskussion wurde auch Auskunft über
den Stand des Verbandes verlangt, worüber der Präsiden: des

Aufsichtsrates, Oberrichter Dr. Stadelmann, aus Grund jüngster
Revisionen nur Günstiges berichten konnte. Seine einläßlichen
Ausführungen über den Stand der Zentralkasse gaben den
Anwesenden die Gewißheit, daß nicht nur die einzelnen Kassen,
sondern mit ihnen auch die Zentralkasse nach soliden Grundsätzen
verwaltet werden.

Nachdem auch noch über einige grundsätzliche Punkte der
Statuten, insbesondere über die Gewährung der Darlehen
ausschließlich an Mitglieder, eine eingehende Diskussion gewaltet
hatte, konnte der Vorsitzende die inhaltreiche Tagung unter bestem
Dank an die Teilnehmer schließen. -—t.

St. Gallischer Nnterverband.
Wie gewohnt hatten sich auch dieses Jahr die Delegierten

der st. gallischen Raiffeisenkassen in stattlichem Ausmarsch zur
ordentlichen slntcrverbandstagung eingcsundcn. 145 Vertreter
von 66 Kassen waren am 2. Dezember in dem erstmals als
Konferenzort gewählten St. Margreth en zusammengekommen.
Der frdl. Willkommgruß des Versammlungsleiters, Hrn. Präsident

Liner, galt vor allem der bereits im Jahre 1967 gegründeten,
heute über 166 Mitglieder starken Ortskasse St. Margrcthen und
ihren rührigen leitenden Organen.

Nachdem durch die Ernennung der Herren Eisenring, Nie-
derhelfenschwil, Meier, St. Margrethen, und Studach, Mörsch-
wil, das Tagesburcau ergänzt war, nahm die Versammlung das
gehaltvolle Protokoll von Aktuar Federer entgegen und genehmigte

anschließend die vorgelegte, mit einem Aktivsaldo von Fr.
3856.— abschließende Iahresrechnung pro 1936. In seinem
eingehenden Jahresberichte erinnerte der Vorsitzende an die
andauernd starke Gcldflüssigkeit, welche auch bei den Raiffeisenkassen

zu Zinsrückgängen bei Schuldnern und Gläubigern führte.
Sämtliche st. gallischen Raiffeisenkassen haben sich im abgelaufenen

Jahre in aufsteigender Linie bewegt und stehen in solider
Verfassung da. Von 8596 ist die Mitgliederzahl auf 8865 gestiegen.

Die Bilanzsumme hat sich durch einen Zuwachs von Fr. 6,4
Millionen auf 86,9 Millionen Franken erhöht, die Spareinlegerzahl

beträgt rund 33,666 und ein Reingewinn von Fr. 222,666
erweiterte die Reserven auf Fr. 2,425,666. Mehr und mehr machr
sich wie anderwärts, wo dichte Netze von Raiffeisenkassen bestehen,

die zinsfußreglierende Wirkung der Darlehenskassen bemerkbar,

was der Landbevölkerung ein Ansporn sein soll, ni ht nur
die bestehenden Kassen tatkräftig zu unterstützen, sondern auch

dafür zu sorgen, daß nach und nach jede Landgemeinde zu einer
raiffeisenschen Dorfkasse kommt. Einhellig wurde sodann die im
Frühjahr 1931 gegründete Darlehenskasse Murg in den Knter-
verband aufgenommen, wodurch (bei 91 politischen Gemeinden)
die Kassenzahl auf 67 ansteigt. Die ordentliche Erneuerungswahl
des Vorstandes ergab die ehrenvolle Bestätigung der bisherigen
Mandatinhaber: Liner, Präsident, Andwil; Federer, Aktuar,
Rorschacherberg; Pfarrer Scheffold, Häggenschwil; Kantonsrat
Looser, Alt St. Johann, und Pfiffner, Mels. Entgegen einem,
auf Anregung der letztjährigen Versammlung vom Vorstand
gestellten Antrag zur Einsetzung einer Rechnungskommission wurde
stark mehrheitlich beschlossen, davon Llmgang zu nehmen.

Damit waren die geschäftlichen Traktanden erledigt und es

verbreitete sich Verbands-Sekretär Heuberger in ^ständigem
Vortrag über den „e i d g. P f a n d b r i e f". Teilweise aus der
schon im Jahre 1879 aufgeworfenen Idee zur Schaffung einer
eidg. Hypothekenbank hervorgegangen, ist nach wechselvollem
Schicksal und weitläufigen Beratungen im Februar 1931 das
eidg. Psandbriefgesetz in Kraft getreten. Es soll nach den Intentionen

des Gesetzgebers dem Hypothekarmarkt viel, langfristiges
und billiges Geld zuführen. Zwei Pfandbriefzentralen mit Sitz in
Zürich geben serienweise Obligationen mit wenigstens 15jähriger,
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höchstens aber 4(1jähriger Lausdauer aus und verwenden dieses
Geld, um kreditbedürftigen Hypothekarinstituten gegen Verpfändung

von Grundtiteln Darlehen mit ebensolcher Festdauer zu
gewähren. Direkter Verkehr zwischen Pfandbriefbank und Hypothe-
karschuldner kommt in der Regel nicht in Frage, was für den
Schuldner kreditverteuernd wirkt. Die Pfandbriefzcntrale derKan-
tonalbanken hat bisher für 29 Mill. Fr. Pfandbriefe ausgegeben,
diejenige der übrigen Banken für 92 Millionen Fr., und zwar fast
durchwegs zum Satze von 4 Prozent. Brachte der Pfandbrief
ein bei der geringen sonstigen Emissionstätigkeit des laufenden
Jahres willkommenes Anlagepapier auf den Markt, so darf
anderseits für den Hypothekarmarkt keine umwälzende zinsoerbil-
ligende Wirkung erwartet werden. Erst wenn einmal der Markt
stark mit diesem neuen Kreditinstrument durchsetzt ist, besteht für
die Schuldner die Möglichkeit einer Vcrbilligung des erststelli-
gen Hypothekarkrcdites, der übrigens schon bisher ohne Pfandbrief

in der Schweiz am vorteilhaftesten befriedigt worden ist.
Linser Verband ist bei der Pfandbriefzentrale der Hypothekar-
Vanken beteiligt und im lögliedrigen Vorstand durch Direktor
Stadelmann vertreten.

In einem zweiten Vortrage orientierte der Verbandssekre-
rär über die heutige, ganz außerordentliche G c l d m a r k t l a g c

und die sich daraus ergebenden Zinssätze. Wie die Schweiz
während des Weltkrieges die vielbcneidete Fricdensinscl gewesen

ist, so ist sie heute das vielbeachtete kleine Land im Herzen
Europas mit sehr soliden Währungsverhältnissen, gesundem
Bankwesen, ausgeglichenem Staatsbudget und sehr niederen
Zinssätzen. Ist der gute Währungsstand durch eine Golddeckung
von über 159F- für die im Llmlauf befindlichen Banknoten
ausgewiesen, so die Zahlungsbereitschaft der Banken durch ein jederzeit
verfügbares Giroguthaben von rund 1 Milliarde Fr. bei der
Nationalbank. Mit ihrem niedersten z. Zt. bestehenden offiziellen
Diskontosatz von 2F> wird auch die Geldslüssigkeit unseres Landes

drastisch zum Ausdruck gebracht. Llebergehend zu der
Zinsfußentwicklung der letzten Monate, konstatiert der Referent eine
gewisse Stabilisierung des Obligationcnsatzes um 4A herum,
identisch mit der Rendite der ersten festverzinslichen Schweizerwerttitel.

Da vorläufig keine Aussichten auf namhafte Geld-
marktverändcrungen vorliegen, werden für die st. gallischen Kassen

folgende Zinsfußnormcn für das erste Semester 1932 genannt:
Obligationen 3^ bis 4F>, Sparkasse 3sch bis 3UF>, Konto-Kor-
rent 3 bis 3sstF>. 1. Hypotheken: 4sch, nachgehende 4^F>, Bttrg-
schaftsgeschäfte 4-3-4 bis 5A>, Viehpfanddarlehen: 43^?s. Mit
definitiven Beschlüssen soll jedoch bis nach Neujahr zugewartet
werden.

Den Referaten folgte eine rege Diskussion. Kantonsrat
S ch e r r e r, Nicderhelfeuschwil, ist der Auffassung, die
Pfandbriefvorlage sei durch die Banken der ursprünglichen Zweckbestimmung

etwas entfremdet worden. Zur allgemeinen Lage hält er
Besonnenheit und Ruhe, wie in den Augusttagen 1914, für das
beste, lehnt in seinem Gedankengang die gelegentlich wieder
auftauchende Postsparkassaidec als unannehmbar ab und empfiehlt
Anpassung der Gläubigerzinssätze an die derzeitigen Geldmarkt-
Verhältnisse. Kantonsrat L e n h e r r, Waldkirch, stellt auffallend
hohe Liegenschafts-Belebnungen appcnzellischer Geldinstitute,
die in st. gallischen Bauerngemeinden Geschäfte machen wollen,
fest. Kassier M e ye r, Tübach, erkundigt sich, unter Hinweis auf
die Engagements der Kantonalbank, ob die Zentralkasse bei der
zusammengebrochenen Bank in Genf auch Guthaben unterhielt.
Präsident Albrecht, Mels, ersucht den Llnterverbandsvor-
stand, die Möglichkeit besondern Entgegenkommens bei der
Materialbelieferung von Neugründungen zu prüfen.

Zu den gefallenen Voten wird vom Vorsitzenden und dem
Referenten bemerkt, daß die Zentralkasse mit der Bank in Gens
nie in geschäftlichen Beziehungen gestanden habe, und daß
hinsichtlich der Liegenschaftsbelehnungen besonders im Hinblick auf
den möglichen Preisrückgang landwirtschaftlicher Produkte solide
Grundsätze nicht durch unsolide Praktiken auswärtiger Banken
vertauscht werden dürfen. Die Anregung Albrecht wird zur
näheren Prüfung entgegengenommen.

Verbands-Sekretär Heuberger macht die Mitteilung, daß
von feiten des Justiz-Departements Stellungnahme zu einer im

Bericht der staatswirtschaftlichen Kommission angeregten Revision

des kant. Sparkassengesetzes gewünscht wurde,
und zwar hinsichtlich einer evtl. Erweiterung der Deckungspflicht
auf 6999 Fr. und einer schirmkastenähnlichen Aufbewahrung der
Sparkassadeckung. Die Erwägungen des Votanten, wonach eine

Ausdehnung der Deckungspflicht auf höchstens 5999 Fr.,
unbekümmert, ob der Betrag durch Zins- oder Kapitalzuwachs entstanden,

als gerechtfertigt befunden, eine schirmkastenähnliche
Aufbewahrung der Titel aber vorab aus verkehrstechnischen Gründen
durchaus abgelehnt wird, finden die Zustimmung der Versammlung,

ebenso eine Anregung F e d e r e r, Norschacherberg, bei
dieser Gelegenheit das Departement um Herabsetzung der
Gebühren für die Inspektionen des staatlichen Revisors zu ersuchen;
39—49 Franken für einen nur 1—2 stündigen Besuch werden als
zu hoch bezeichnet.

Namens der Ortskasse dankt in Verhinderung des

Vorstandspräsidenten Herr Vizepräsident Meier für die Anberaumung

der Tagung nach St. Margrethcn und erinnert dankbar an
die Mithilfe des Verbandes und der Herren Lehrer Guntli und
Präsident Egli beim Aufbau der nun im 25. Geschäftsjahr
stehenden Kasse.

Nach N/ostündigen Verhandlungen schloß der Vorsitzende
die wiederum sehr anregend und belehrend verlaufene Tagung
mit den: Wunsche zu einer noch weiteren Ausdehnung des Kassanetzes,

speziell in dem leider noch schwach besetzten Nheintal.

Von den Nassenstunden auf dem lande.
(Korr.)

(Wir geben dieser, nicht aus Kassierkreisen stammenden Korrespondenz
Raum, ohne mit dem Inhalt völlig einig zu gehen. Vielleicht meldet sich

vorerst noch ein aktiver Kassier zu dieser Frage zum Wort. Die Redaktion.)

Bei unsern Ausführungen denken wir an die (meist
ländlichen) Darlehenskassen mit einem Llmsatze von weniger als
2 Millionen Fr. Die große Zahl ihrer Kassiere haben als Angehörige

irgendeines Berufes ein vollgcrüttelt Maß täglicher Arbeit

und Pflichten zu erfüllen, zu denen sich ihr Kassieramt als
nebenamtliche Tätigkeit gesellt und sie nochmals für eine ganze Anzahl

Wochcnstunden mit weiteren verantwortungsvollen
Obliegenheiten belastet. Neben diesem allem ist aber der „Naifseisen-
kassier" auch ein Mensch; er soll sich auch seiner Familie und dem

Hauswesen widmen können und noch Zeit zu vernünftiger
Erholung und Ablenkung finden. Im Nahmen der 48-Stunden-
Woche läßt sich das allerdings meistens nicht unterbringen, denn

zu oft geht's bis 19 und I I Llhr abends, und verlangt es das eine
oder andere Mal nicht die Kasse, so sind es dann die übrigen sich

inzwischen ansammelnden Pflichten. Da heißt es, die Zeit
ausnützen, und dazu kommt man nur, wenn man sie auf eine Weise
einteilt, die rationelles Arbeiten ermöglicht. Ein Punkt davon
aber ist die Festsetzung bestimmter Kassenstunden für den Verkehr
mit der Kundschaft.

Denn nicht nur da, wo der Kassier dank besonderer Llmstände
untertags oder an gewissen halben Tagen auf seinem Bureau sein
kann, ist die Festsetzung gewisser Besuchszeiten eine Annehmlichkeit.

Sie ist vielmehr in den kleineren bis mittleren Landkassen,
wo der Kassier meist nur abends zu Hause ist, eine unbedingte
Notwendigkeit. In ausgiebiger Weise Zinsen rechnen, Llebcr-
tragungen oder Korrespondenzen erledigen kann man unmöglich,
wenn man alle Augenblicke zur Unterbrechung der begonnenen
Arbeiten genötigt wird und jeder Besucher seinen geschäftlichen
Begehren noch mehr oder weniger lange private Erörterungen an
den Freund Kassier beizugeben hat. Wenn aber der Verwalter
von den sechs Wochenabenden drei, und, wenn er glaubt, es gehe
absolut nicht anders, noch am Sonntagvormittag eine Stunde,
seinen Besuchern zur Verfügung stellt, gibt er auf jeden Fall allen
genügend Zeit zur Erledigung ihrer Angelegenheiten. Diese
festgesetzten Kasscnstunden oder -abende sollen aber für jeden
Besucher gut lesbar beim Haus- oder Burcaueingang angeschrieben
sein, und wenn einer glaubt, für ihn bilde die Ausnahme davon
die Regel, so werde er einmal freundlich aber unmißverständlich
eines Besseren belehrt. Was bei den Banken und andern Bureaux
geht, kann auch auf der Darlehenskasse eingeführt werden
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So kann der Dorfkafsier wenigstens über drei Abende
verfügen, ohne stete Störungen gewärtigen zu müssen und sie dann so

belegen, dass möglichst gleiche oder ineinandergehende Arbeiten
rationelles Ausnützen der Zeit bringen. Es braucht dabei nicht
gerade wie bei

^ reund Frühauf zu sein, der erklärt, die
Korrespondenzen lege er etwas zusammen und nehme sie dann gemeinsam

eines Morgens von halb 4 bis halb 7 Llhr, es gehe so am
leichtesten. Wo alte Gewohnheiten zu unterdrücken sind, hält oft
die Einführung solcher Kassenstunden etwas schwer. Nichtsdestoweniger

soll es im Interesse der Kasse und der Gesundheit und
Arbeitsfreude des Kassiers geschehen. Ihre Notwendigkeit wird
jeder Vernünftige begreifen.

Geldmarîìlage und Zinssätze.
Die internationale Finanzlage hat in den letzten Monaten

Fortschritte in der Richtung einer weiter» Verdüsterung gemacht.
Abgesehen von der prekären Situation der im Weltkrieg
unterlegenen Staaten hat der Sturz des neuerdings ins Wanken
gekommenen englischen Pfundes weite Wellen geworfen und die
ungünstige Wcltwirtschaftslage weiterhin verschärft. Hoffnungen
auf immer neue Konferenzen der Finanzgrössen und ersten Politiker

werden nach kurzem Aufhellen wieder jäh zerstört. Die „von
Ast zu Ast"-Politik wird fortgesetzt und erst vereinzelt wagen sich

kompetente Persönlichkeiten mit radikalen Sanierungsvorschlägcn
an die Ocffcntlichkeit. So der amerikanische Senator Borah, der
offen für eine Streichung der Kriegsschulden eintritt, ohne die
Rechte Frankreichs und Belgiens auf Ersatz der effektiven Kricgs-
schädcn ausser acht zu lassen. Solange dieser vernünftige
Vorschlag an massgebender Stelle kein kräftiges Echo findet, und damit
das immer tiefer dringende Misstrauen keinem gegenseitigen
Vertrauen Platz macht, kann eine durchgreifende Besserung im Wirt-
schafls- und Finanzwesen nicht erwartet werden.

Wie die Schweiz während des Weltkrieges die vielbcneidete
Friedensinscl im Herzen Europas war, so ist sie in der Gegenwart
das im allgemeinen Finanzmarasmus hervortretende kleine Land
mit gesunder Währung, ausgeglichenem Staatsbudget, einem mit
wenig Ausnahmen aufrecht stehenden Bankwesen und normalem
Gcldverkchr. Die Golddeckung für die im Amlauf befindlichen
Banknoten hat seit Monaten das dreifache des gesetzlichen
Minimums von 40 überschritten und steht z. Zt. auf zirka 150

Trotz namhafter Tilgungsquoten zu Lasten der laufenden Rechnung

hat die Eidgenossenschaft in den letzten Iahren ftcberschüssi-

erzielt und auch in den Kantonen hat die Schuldenabtragung
Fortschritte gemacht. Wenn auch die Rückschläge der Wcltwirt-
schaflskrisis nicht spurlos vorübergegangen sind, vielmehr die

immer höheren Zollmaucrn des Auslandes den Erport stark
beeinträchtigen, war es doch bisher möglich, die Arbeitslosenziffern
niedrig, im Verhältnis zum Ausland sehr niedrig zu halten. Diesen

Umständen und der soliden Verfassung der Geldinstitute, aber
auch der Besonnenheit des Publikums verdankt unser Land die

verhältnismässig ruhige Fortentwicklung inmitten der von Finanz-
ftürmen umtobten Nachbarstaaten.

Eine Folge dieser Tatsachen ist die nun seit bald zwei Iahren
andauernde Geldflüssigkcit mit den niedern Zinssätzen. Bei
vorübergehenden kleinen Schwankungen hat der schweizerische
Geldmarkt auch in den letzten Wochen in seiner leichten Verfassung
verharrt und auch die in der Regel erhöhte Anforderungen
stellenden Monatsende gingen reibungslos vorüber. Die Nationalbank

ist trotz wiederholten Veränderungen der Diskontosätze in den

umliegenden Staaten von ihrem Tiefstand von 2 nicht abgerückt

und hat dadurch in schätzenswerter Weise auch im Sinne
einer allgemeinen Zinsverbilligung gewirkt. Die bei ihr liegenden
unverzinslichen Girogelder, die auf eine sehr weitgehende
Zahlungsbereitschaft der schweizerischen Banken schließen lassen,

haben am 23. November die Rekordhöhe von einer Milliarde
und 14 Millionen Franken erreicht, während schon der Bestand
von 247 Millionen zur gleichen Zeit des Vorjahres als reichlich
hoch angeschen wurde.

Am Kapitalmarkt bewegt sich die vorübergehend auf 3^ A
gesunkene Rendite der ersten festverzinslichen Werte (Bundes-
obligationen) um 4 A> herum. Das jüngst zur Zeichnung aufge¬

legte 4?bige Bundesbahnanleihcn von 130 Millionen Fr. wurde
überzeichnet, und auch dem neuesten zu gleichem Sah und zu 99.50
aufgenommenen Anleihen von 40 Millionen der Hypothekcn-
banken-Pfandbriefzentrale war ein ordentlicher Erfolg beschicdcn.
Der Obligationenzinssatz der Banken, der vorübergehend auf
3sch im Sommer vereinzelt sogar auf 3 A gesunken war, scheint
sich um 4 A> herum stabilisieren zu wollen. Die überraschende
Forcierung zu 4 dürfte bei einzelnen Grossbanken im
Zusammenhang stehen mit den laut Quartalausweis vom 30. September
z. T. namhaft gesunkenen Bilanzsummen. Vereinzelt wird, wie
z. B. seitens luzernischer Landbanken und im Wallis, Obligationengeld

zu dem durch die heutigen Geldmarktverhältnisse nicht
gerechtfertigten Satz von 4s/2 gesucht. Demgegenüber stehen
die meisten Kantonalbanken auf N/2 bis 3P. Der Sparzins
variiert bei den kantonalen Instituten zwischen N/2 und 3P A>;
die thurgauische Kantonalbank geht auf 1. Januar 1932 auf N^ A>

zurück.* Im Konto-Korrcnt ist eine Guthabenverzinsung von 11H
bis N/> A> üblich- unter Banken ein Satz von nur V2 ài den
Schuldzinsabbau ist es in den letzten Wochen ziemlich still geblieben.

Die abwartende Stellungnahme dürfte bis nach Ermittlung
der wohl nicht durchwegs voll befriedigend ausfallenden Iahrcs-
crgebnissc andauern. Die mittlere Linie liegt z. Zt. ungefähr bei
4^/s A> für erste, 5 für nachgehende Hypotheken und Nft für
reine Bürgschaftsgeschäftc, wobei oft halbjährliche oder
vierteljährliche Verzinsung verlangt und in verschiedenen Kantonen
Abschlussprovisionen bei neuen Geschäften gefordert werden. Die
Zinssähe sind i. A. etwas höher in der Nord- und Wcstscbwciz als
in der Ostschweiz. Bei gleichbleibenden Geldmarktvcrhält-
nissen erscheint ein vereinzelt bereits in die Wege geleiteter Abbau
der vorstehend genannten Bedingungen um fts T gerechtfertigt,
um so mehr, als die Durchschnittsverzinsung der Obligationen nun
doch zurückgegangen ist.

In Anpassung an die derzeitige Geldmarktlage und die am
freien Markt angewandten Sätze lassen sich für die N a i ff -

ei sen k a s sen ungefähr folgende Zinsbcdingungcn ableiten:
Obligationen 3U, bis 4 mit 3- bis bjähriger Lauffrist; Sparkasse

3sch bis 3^ Ar, Konto-Korrcnt 3 bis N/stSpeziell für
Obligationen und Spargeldcr sollte die obere Grenze nur dann
überschritten werden, wenn ganz besondere Ncgionalvcrhältnisse
dazu zwingen. Bei diesen Gläubigersätzen wird es zumeist, und
wo nicht besondere Stcucrvcrhältnisse etwas anderes bedingen,
möglich sein, auszukommen mit N/2 A- für erstrangige Hypothekar-
Titel, 4-P bis 5 A für nachgehende Hypothekardarlehen und
Faustpfandgeschäfte und 5 A- für reine Bürgschaftsdarlchcn. Bei
den Konto-Korrent-Kreditcn käme eine kleine Scmesterkommission
hinzu. — Da indessen Veränderungen am Geldmarkt nach Neujahr

nicht ganz ausgeschlossen sind, ist es empfehlenswert, dcfi-
n i t i v e B e s ch l ü s s e auf den Januar oder Februar zu v c r -
schieben.

Wie immer ist bei der Zinsfussfcstsctzung zu beachten, dass der

Raiffeiscngrundsatz der vorteilhaften Schuldnerbcdicnung auch
mit soliden Geschäftsprinzipien gepaart sein muss, d. h. auf die

Deckung der Llnkosten und einen bescheidenen Acbcrschuss für die

Reservefondsäufnung Bedacht genommen werden soll.
^ T

Setttonsberichte.
Eine Orientiermtgsverscrmmlung mit Korreferat. Von den bisher im

Berner Oberland abgehaltenen Aufklärungsveriammlungen war diejenige
vom 15. November im „Baren" in S ch w a r z e n e g g b. Thun wohl vie
interessanteste. Dazu beigetragen hat vor allein die Anwesenheit eines aktiven

Kleinbankverwalters aus der näheren Umgebung.
An der ordentlichen Bürgerversammlung vom Frühjahr IllZl war der

Gemeinderat von Unterlangenegg beauftragt worden, eine Versammlung
zur Anhörung eines Referates über Raiffeisenkassen abzuhalten, gleichzei-
tig aber auch einen Korreferenten zu bestellen. Der erste Auftrag war leichter

gelöst als der zweite. Nachdem der Verwalter der nächstgelegenen Lcih-
und Sparkasse Stcffisburg auf das Gesuch nicht eingetreten war. unterzog
sich dann Hr. Notar Schenk, Verwalter der Amtserjparniskasse Thun, der
Aufgabe, den raiffcisengegnerischen Standpunkt zu vertreten, während Ver-
bands-Sekrctär Heu berger das erste Referat hielt.

Rund 15» Mann hatten sich zu der mit etwelcher Spannung erwarte-
ten Versammlung eingefunden. Eine besondere Freude war es, zu beobach-

" Guthaben über 10,009 Fr.'bleiben zinslos.
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ten, wie sämtliche umliegenven Raiffeisenkassen des Amtes Thun durch
einen oder mehrere Vertreter ihre Anteilnahme am eventuellen „Werden"
einer neuen Schwestersektivn bekundeten. Buchholterberg, Thierachern,
sdvmöerg, Teuffenthal fehlten ebensowenig wie eine Delegation aus dem
entlegenen Eriz. Aus andern Nachbargemeinden, selbst aus Thun, waren
Zuhörer erschienen. Gegen halb 2 Uhr wurde die von Krn. Gemeindepräsident

Oesch geleitete Versammlung eröffnet. In zirka einstiindigem Referat
beleuchtete Verbands-Sekretär Äeuberger die Notwendigkeit der Selbsthilfe

im ländlichen Kreditwesen, erörterte die Anforderungen, die der
Bauer an sein Betriebskrcditinstitut stellen muß, und verbreitete sich
alsdann über das Wesen der schon in den 8l>er Iahren des letzten Jahrhunderts

vom bernischen Negierungsrat Edm. von Steiger befürworteten raiff-
eiscnschen Darlehenskassen. Urteile prominenter Vvlkswirtschafter und
Bauernführcr ergänzten die beweiskräftigen Ausführungen, die in der
Einladung gipfelten, sich in Unterlangcnegg ebenfalls des zeitgemäßen
Selbsthilfegedankens zu bemächtigen.

Unmittelbar anschließend folgte der gedrängt gehaltene Vortrag von
Verwalter Schenk, der in nicht sehr nachdrücklicher Weise die Existenzberechtigung

der Raiffeisenkassen in der Schweiz und im Kanton Bern bestritt
und eine Reihe z T. bereits im Äauptreferate widerlegte Einwände gegen
die Raiffeisenkassen vorbrachte. Speziell äußerte er, wie fast alle Leute, die
die Raiffeisenkassen nicht näher kennen, Bedenken gegenüber der Solidar-
haft, hielt sodann die Verbandsrevision zu wenig neutral, wies auf Verluste

hin, welche die Kasten geinacht hätten, erklärte die Kassen für
unzulänglich zur Finanzierung größerer Unternehmen (Gcmeindekredite usw.)
und machte die sehr interessante Feststellung, man beabsichtige in berni-
schen Bankkrciscn, Mitglieder von Raiffeisenkassen nicht
mehr als Bürgen anzunehmen. Schließlich wies er auf die namhaften
Vergabungen der Amtscrsparniskasse hin, für die er sich speziell wehrte, und
ersuchte, derselben nicht durch Raiffeisengründungen das Wasser abzugraben.

Das Referat von Krn. Schenk, der sich nicht als scharfer innerer Gegner

des Raiffcisengedankens geoffenbart hatte, hinterließ ungefähr den
Eindruck des Ausspruches jenes Bankkassicrs, der einmal erklärte: Ein
bißchen Recht habt ihr Bauern schon, wenn ihr Raiffeisenkassen gründet, aber
wir von den Banken dürfen euch doch nicht Recht geben!

In der anschließenden Diskussion rechnete in erster Linie 5>r. Oberst

In der mühle, Kassier der Darlehenskasse Thierachern in sehr schlagfertiger

und temperamentvoller Weise mit den Argumenten von Drn. Schenk
ab, der nach seinen Ausführungen innerlich den Raifseisenstandpunkt offenbar

gutheißen müsse. Mit einer ganzen Reihe von Beispielen aus der Praxis
belegte Dr. Jndcrmühle das absolute Bedürfnis nach Raiffeisenkassen im
Oberland, zitierte Fälle, wo sich Lokalbankcn wegen den Raiffeisenkassen zu
namhaften Zinsreduklionen gegenüber Schuldnern herbeiließen, wie sich

für mittlere Kapitalbcträge Zinsunterschiedc bis zu 1<><) Fr. pro Jahr für
einzelne Schuldner ergeben, und die erst im dritten Jahre stehende Kasse
Thierachern bereits einen materiellen Vorteil von wenigstens ZWO Fr. pro
Jahr verursache. In sehr ansprechender Weise schilderte er, wie sich bei
den Raiffeisenkassen das Geldgeschäft mit warmem Mitgefühl für die
Bedrückten und Notleidenden verbinde und oft allein schon die menschenfreundliche,

uneigennützige Beratung Äalbverzagte aufrichte und ihnen Selbstvertrauen

und Lebensmut zurückgebe.
Spontaner Beifall zeigte, wie sehr Dr. Oberst Indermühle, der sich

einmal mehr als überzeugter Naiffeisenmann und Volksmann zu erkennen
gab, den Zuhörern aus dein Qerzen gesprochen hatte, als er anschließend
zur Gründungstat aufmunterte und auch die staatserhaltende Bedeutung der
Raiffeisenkassen in den Vordergrund rückte. Ebenfalls zustimmend äußerte
sich Kassier Stcttler, Eriz.

Verband-Sekretär Äcubcrgcr gab seiner Freude Ausdruck, daß einmal
ein Bankvertretcr Gelegenheit nahm, einen Raiffeisenvvrtrag anzuhören,
und so die Möglichkeit zu einer objektiven Einstellung gegenüber diesen
Ergänzungsinstituten besteht, die zu einem großen Teil Gelder sammeln,
die den Banken überhaupt nicht zukämen, sondern brach liegen würden. Die
in der letzten Verbands-Statistik ausgewiesenen Abschreibungen im
Betrage von 72,l)W Fr. betreffen fast ausschließlich Amortisationen am
Inventar (Kassaschränken etc.). Nirgends so sehr wie im Oberland ist die
zinsfußregulierende Wirkung der Raiffeisenkassen wahrnehmbar. Die
Drohung der Banken, Raiffcisenkassenmitglieder nicht mehr als Bürgen an-
zu erkennen, darf als malplacierter Blindgänger taxiert werden. Die
Tätigkeit der Amtscrsparniskassen, die an ihren Sitzortcn ebenso wohltätig
wirken wie Raiffeisenkassen, verdient lobende Erwähnung, und es haben
dieselben, ebenso wenig wie andere solide Institute, wegen dem Aufkommen
der Raiffeisenkassen um ihre Existenz zu fürchten. Wenn aber in
einzelnen Gemeinden draußen zur Selbsthilfe geschritten wird, soll man
das Volk daran nicht hindern.

Nachdem noch der Ortseinnehmer der Amtsersparniskasse Bedenken
geäußert und Schuhmachermeistcr Gimmi aus Thun die Raiffeisenkassen
als große Errungenschaft des werktätigen Volkes bezeichnet hatte, wurde
nach Zshstündiger Debatte die prinzipielle Eintretensfrage für eine Gründung

von der Versammlung starkmehrheitlich bejaht und die Anberaumung
einer konstituierenden Generalversammlung beschlossen. Sicherlich haben
die Ausführungen des Korreferenten das Resultat nicht nachteilig beeinflußt,

vielmehr zu einer gründlichen Aufklärung, aus der die Zuhörer
feinfühlig die richtigen Schlüsse zu ziehen wußten, wesentlich beigetragen.

Am darauffolgenden 24. November fand mit 6 7 M i t g l i e d e r n die

konstituierende Generalversammlung -statt. Sie wählte Dr. Alfred Oesch
zum Präsidenten und übertrug das Kassicramt Ärn. Lehrer Fr. Müller.
Den Initianten beste Gratulationen zum Erfolg und dem Benjamin im
Oberland ein herzliches Glückauf!

Erstellung und Einsendung der Hahres--
rechnung pro lyHU

Die leitenden Organe der angeschlossenen Kassen werden hissl.
daran erinnert, daß lt. Art. 12 der Verbandsstatuten alle anae-
schlossenen Kassen verpflichtet sind, die Iahresrechnung und Bilanz
mit den dazu gehörenden Anterbelegen alljährlich bis spätestens

3». März dem V e r b a n d s b u r e a u zur Einsichtnahme

und Verwertung für die Verbandsstatistik e i n z u s en -
d e n. Für die Kassen der Kantone Aargau, Freiburg, Graubünden

und Wallis wird die Einreichungsfrist wegen besondern
Zusammenstellungen für die kantonalen Regierungen auf den 15.

März vorgerückt. Auch neue Kassen, welche wenigstens 1 Monat
in Betrieb sind, haben per 31. Dezember den ordentlichen
Abschluß zu machen.

Die vom Kassier fertig gestellte Rechnung soll vorerst von
Vorstand und Aufsichtsrat prompt kontrolliert, dann dem Verband

eingesandt und e rst nachher der Generalversammlung
unterbreitet werden. Zuweilen entdeckt der Verband noch Formfehler,

die dann rechtzeitig korrigiert werden können, so daß nur genau
stimmende Rechnungen zur Vorlage an die Generalversammlung
gelangen.

Statutengemäß hat die G e n e r a l v e r s a m m lung zur
Abnahme der Iahresrechnung spätestens im Monat A pris
stattzufinden.

Kassabestand am 31. Dezember abends.

Entsprechend oft geäußerten Wünschen der Rationalbank,
aber auch aus Zinscrsparnisgründcn sollen in den letzten Tagen
des Jahres keine außerordentlich hohen Barbestände zum bloßen
Zwecke, einen hohen Kassabestand in der Rechnung ausweisen zu
können, gehalten werden. Sämtliche von den angeschlossenen Kassen

bis und mit 31. Dezember abends abgeschickten (aber keine

spätern) und mit dem Postabgangsstcmpel vom 31. Dezember oder
1. Januar versehenen Geldsendungen an die Zentralkasse werden
von derselben in a l t e r Rechnung verbucht.

Jeglicher nach dem 31. Dezember abends bei den
Kassen vorkommende Barverkchr ist ausnahmslos auf
n e u e R c cb n u n g zu buchen, und es müssen z. B. Schuldzinse,
die in den ersten Tagen Januar eingehen, auf dem Schulduerbeleg
als „verfallen noch ausstehend" aufgeführt werden.

Gemäß der offiziellen „Wcglcitung für Vorstand und
Aufsichtsrat" soll der Kassabestand am 31. Dez. abends durch eine
Delegation des Vorstandes unter Benützung des Kassasturzbefles
ermittelt und so dafür gesorgt werden, daß zwischen dem Esfektiv-
bcstand vom letzten Jahrestag und dem in der Rechnung
ausgewiesenen Kassabestand Uebereinstimmung besteht.

Führung des Tagebuches beim Jahresabschluß.
Am die Geschäftsvorfälle des neuen Jahres ungehindert sofort

in die Tagebücher eintragen zu können, soll nach dem Eintrag des
letzten Postens des alten Jahres eine halbe bis eine ganze Seile
für die Abschlußbuchungen (Zinszuschreibung etc.) leer gelassen
werden. Im großen Tagebuch ist auf der nächstfolgenden Seite die
oberste Linie für den Vortrag der Saldi leer zu lassen, auf der
2. Linie aber bereits der erste Geschäftsvorfall des neuen Jahres
einzutragen.

Kontrolle der Stückzinsen.
Am die noch verhältnismäßig oftvorkommendenIrrtümer bei

den Stückzinsen möglichst zu vermeiden, ist es angezeigt, daß diese

speziell bei besonders großen oder außerordentlich kleinen
Gewinnergebnissen nachkontrolliert werden, ebenso auch die verfallenen,
noch ausstehenden Zinsen, und zwar auf-dem Schuldner- wie auf
dem Obligationenbeleg. Am an Äand der Belege die Stückzinsen
approximativ nachprüfen zu können, soll in der N a n d k o l o n n e

links der Zinsverfalltag vorgemerkt werden.

Eidgenössische Stempel- und Conponsteuer.

In gewohnter Weise besorgt wiederum der Verband den Ein?
zug der Stempel- und Couponsteuern und liefert dieselben gesamthaft

nach Bern ab. Ein besonderes Zirkular, das den Kassen
bereits zugestellt worden ist, orientiert über die Ausfüllung der
bezüglichen Formulare. Gegenüber früher tritt erstmals eine wesentliche

Vereinfachung in der Erstellung des Obligationenbeleges
und der Ermittlung des Couponsteucrbetrages ein.
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Ausscheidung der Hypothekardarlehen.

Kassen, die als Bodenkreditanstalten im Sinne des eidgen.
Stcmpelsteuergcseyes anerkannt sind (möglichst aber auch die
übrigen), sollen für die im Schuldnerkonto figurierenden Darlehen mit
ausschliesslicher oder teilweiser hypothekarischer Sicherheit einen

separaten Schuldnerbeleg erstellen, evtl. bei einem
Gesamtbeleg zuerst die Hypothekardarlehen und anschließend die

übrigen aufführen. Lim Irrtümer beim Ausziehen der Kontozah-
lcn zu vermeiden, ist es zweckmässig, wenn die betr. Folien des
Kontobuches mit „Hyp." überschrieben werden, solange noch kein
separates Hypothckenschuldnerbuch geführt wird.

Die Herren Kassiere, besonders auch die neuen, werden in
ihrem eigenen Interesse hösl. eingeladen, sich um selbständige
Fertigstellung der Iahrcsrcchnung zu bemühen. Verursacht der erste
oder zweite Abschluss zuweilen auch etwas Mühe, so ist damit für
künftige Iahrcsrcchnungcn vorgearbeitet, und es bringt das
Gelingen eines in zäher Ausdauer fertig gestellten Abschlusses um so

grössere Befriedigung. In außerordentlichen Fällen, die verschiedener

Natur sein können, steht indessen nach wie vor Vcrbands-
hilfc zur Verfügung. Das Verbandssekretariat.

Ausländische Besuche.

A> Kanton Bern von 1921: am 1. Dezember.
hfch Kanton St. Gallen von 1921: am 39. November.
4f/2 A> Credit Foncier Vaudois, Serie I. von 1913: am

I. Dezember.
Diese Titel werden spesenfrei eingelöst vom Verband

Schweiz. Darlekcnskassen und den ihm angeschlossenen
Lokalkassen.

E i n n e u e s F 0 r m u l a r. Es kommt oft vor, dass wegen
Hinschied von Bürgen oder aus andern Gründen Schulde kten
neu geordnet werden müssen, was eine Rücksprache mit dem
Schuldner bedingt. Lim ihn zu derselben einzuladen, ist das Avis-
Formular Nr. 127 neu erstellt worden.

Ersahminen zu den vom Verbände abgegebenen D r e h-
ble i st i ften können von der Materialabteilung des Verbandes
nachbczogen werden. Büchslein mit 12 Stiften kosten 49 Rappen.

Kassaschränke. Kassen, welche zweckmässige Oualitäts-
möbel anschaffen wollen, seien darauf aufmerksam gemacht, dass

sich bei Schränken, die von der Firma Müllerin L e n z b u r g
geliefert worden sind, wesentliche Fehler gezeigt haben, so dass
wir Kaufabschlüsse nicht empfehlen können.

Brieftasten.
Wie in den letzten Jahren haben auch im vergangenen Sommer wiederum

verschiedene Vertreter aus dem Ausland unsern Verband zu Studicnzwcckcn
besucht,

Ende Juli war es Pros. Hoynden von der königl. Universität Tokio (Japan),
der sich um die Organisation der Zcntralkassc wie auch der Lokalkasscn mleressierle
Im August liess sich im Austrag des ägyptischen Landwirtschastsmmistcriums Herr
Fahmr Amer aus K a > i o mit den Einrichtungen der auch in seinem Lande
verbreiteten und von der Regierung unterstützten Darlehenskassen vertraut machen,
während einige Tage später Dr Rodriguez aus Montevideo (Uruguay) auf
seiner europäischen Studienreise auch unseren Verband besuchte und speziell für die

geschlichen Grundlagen des ländlichen Genossenschaftswesens in der Schweiz In-
tcicjsc zeigte

Aussallenderweise reisten alle Vertreter im Auftrage ihrer Regierungen, die
sich intensiv für die Förderung des genossenschaftlichen Kreditwesens einsetzen, so

dass sie sogar einzelnen europäischen Republiken als Borbild dienen könnten.

Im November erhielten wir den Besuch von Herrn Dir. L u ch s i n g e r
aus Columbus (Nebraska), eines seit Jahrzehnten in den Vereinigten
Staaten im Bankfach tätigen Auslandschweizers. Er sieht — wie einst Raiff-
eisen und Pfr. Traber - die Not der Landwirtschaft, und sein Mitgefühl
und Gerechtigkeitssinn wollen Abhilfe schaffen. Er beabsichtigt, die Naiff-
cisenkassen vorerst unter den Farmern des Staates Nebraska einzuführen,
die unter dem Zusammenbruch zahlreicher Banken arg zu leiden haben und
trotz ausgesprochener Kreditfähigkeit Bankwrschüsse nur sehr schwer
bekommen können. Leider erschwert vorläufig noch die unter dem Druck der
Banken entstandene Gesetzgebung diese Selbsthilfeaktion, die fiir den auch

unter der Produktenprcisfcnkung stark in Mitleidenschaft gezogenen
Farmern eine große Wohltat wäre.

Persönliches.
Am vergangenen 29. November hat das Walliscrvolk den aus

dem entlegenen Bergdorf Simplon stammenden, in den besten

Mannesjahren stehenden Hrn. Nationalrat E s ch e r in Brig als
Etaatsral gewählt.

Mit ihm tritt ein über die Kantonsgrenzen hinaus
bestbekannter Parlamentarier und Volksmann, ein talentierter, um das
sittliche und materielle Wohl das Walliservolkes eifrigst besorgte
Führer, aber auch ein aufrichtiger Freund der Naiffeisenkassen, in
die Kantonsregicrung ein. Die Teilnehmer des in ausgezeichneter
Erinnerung gebliebenen Vcrbandstages 1929 von Zermatt erinnern

sich der begeisterten Begrüßungsworte, mit denen Hr. Esther
die schweiz. Naiffeisenmänner im schönen Wallis willkommen hieß
und die Darlehenskassenbewegung des Wohlwollens der Negierung

würdig erklärte. — Auch unsere herzlichen Glückwünsche
begleiten den ehrenvoll Gewählten in sein neues hohes Amt.

I.H.
Kotizen.

Fällig gewordene Anleihenstitel. Titelfälligkeiten

per 39. November, 15. Dezember und 31 Dezember 1931.
5 A Eidgenössische Anleihe von 1923: am 15. Dezember 1931.
4f/2 Eidgenössische Anleihe, 7. Mobilisationsanleihe, von

1917: am 31. Dezember 1931.
5 A> Kanton Aargau von 1919: am 31. Dezember.
4â Kanton Bern von 1915: am 1. Dezember.

An F. G. in W. Nein. Der Darlehenskassenverein Galgenen
(Schwyz) gehört unserem Verbünde nicht nn. Auch wir finden es auffal-
lend, daß diese Kaste sich bei der heutigen Geldflüssi zkeit verrrirss: füllt,
für Spareinlagen den übersetzten Zinssatz von -t(V/ö zu offerieren.

An L. K. in O. Die nächste Generalversammlung soll nach Ihrer
Auffassung die Zinssätze festsetzen. Das ist nun aber ein Geschäft, das nach den
Statuten in die Kompetenz von Vorstand und Aufsichtsrat fällt und an ge-
meiirsamen Sitzungen, nicht aber an der Generalversammlung zu erledigen
ist. Abgesehen, daß an der letzteren u. Ll. Beschlüsse heruskämen, die einem
soliden Geschäftsgang nicht förderlich wären, können während des Jahres
Zinsfußänderungen notwendig werden, wozu jeweilige Einberufung aller
Mitglieder zu weit führen würde.

An Hrn. B. in K. (Luzern). Sie haben einem Mitglied auf seine
Liegenschaft im Werte von Fr. 5ZMt>.— eine Hypothek von Fr. 2l),(i()b.—
zugesichert. Anstatt einem einzigen Titel von Fr. 2l),l)l)l).— wurden vom
Grundbuchamt nun deren sieben in Teilbeträgen von Fr. 2,(100.— und
5000.— erstellt. Diese Methode ist unzweckmäßig und fast in keinem andern
Kanton mehr üblich. Notwendigerweise werden dadurch die
Titelerstellungskosten für den Schuldner ganz bedeutend erhöht, für die Kassa aber die
üebcrsicht durch die vielen Titel erschwert, und der Kassaschrank unnötig mit
viel Papier gefüllt. Weit vorteilhafter ist es, nur einen einzigen
Titel von Fr. 2I),(>()(>.— zu errichten. Der frühere Brauch, mir den vie-
lcn kleinen Titeln verschiedene Kapitalisten aufzusuchen und damit eine cnt-
sprechende Anzahl Gläubiger und Verfallzciten zu bekommen und .stnveilen
„Drückern" in die Hände zu geraten, wird zweck.näßigerweiie verlassen und
mit Recht Bclehnung bei einem seriösen Geldinstitute oder Ge neinden,
Korporationen usw. vorgezogen, um damit auch Kündigungsrisiken
auszuweichen.
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